
Anlage 3

Verg{ltungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrages tlber die
Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Frtlherkennung und
Frühförderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder durch

lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der
Frühförderverord nu ng (Frli hV)

zrttrischen

der AOK Bremen/Bremerhaven,

dem BKK Landesverband Mitte,
Eintrachtweg 19, 30173 Hannover
zugleich für die Knappschaft - Regionaldirektion Nord, Hamburg,

der IKK gesund plus,
zugleich handelnd als Vertreterin der BIG direkt gesund, der IKK classic, der
IKK - Die lnnovationskasse und der IKK Südwest,

den nachfolgend benannten Ersatzkassen

Techniker Krankenkasse (TK)
BARMER
DAKGesundheit
Kaufmännische KrankeRkasse - KKH
Handelskrankenkasse (hkk)
HEK - Hanseatische Krankenkasse

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Bremen,

der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration
als überörtlichem und örtlichem Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe
in Bremen,

dem Magistrat der Stadt Bremerhaven als

(nachfolgend,,Reha-Trägef' genannt)

und

dem Träger der Frühförderstelle
mut.ich
tK.490401447

(nachfolgend Leistungserbringer genannt)

wird folgende Vergütungsverei nbarung getroffen :



Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags über die Erbringung und

Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung

bediohterKinder durch lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der
Frühförderverordnuno vom 01.O1.2O21

(1)

$ 1 Vergütungen

Die Vergütungsvereinbarung entspricht den Grundsätzen der Wirtschafilichkeit,

Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit. Sie versetzt die IFF in die Lage die

Komplexleistung Frühförderung nach der Maßgabe dieser Vereinbarung und im

Rahmen der Bestimmungen nach S 46 SGB lX in Verbindung mit der FrühV und den

Regelungen der Bremischen Landesrahmenvereinbarung (BremLRV IFF) nach $ 46

SGB lX zu erbringen.

Die VergütunO der Leistungen erfolgt auf Basis differenzierter

Landesmonatspauschalen, wodurch alle Kosten für die Leistungen im Rahmen der

Komplexleistung Frühförderung der interdisziplinären Frühförderung der IFF

abgegolten sind. Die heilpädagogische Förderbedarfsgruppe 1 entspricht dem

Förderbedarf der Landesmonatspauschale 1, während die Förderbedarfsgruppe 2 mit

der Landesmonatspauschale 2 abgegolten wird. Näheres hiezu wird in der Anlage 1

(Leistungsbeschreibung Komplexleistung) geregelt.

ln besonderen Einzelfällen kann bestehender außergewöhnlichem Hilfebedarf durch

heilpädagogische Zusatzleistungen (Landesmonatspauschalen 2-Plus) abgegolten

werden. Voraussetzung ist die gutachterliche Feststellung eines in Leistungsstunden

definierten Zusatzbedarfs durch die Früherkennungsstelle am Sozialpädiatrischen

lnstitut/Kinderzentrum und eine entsprechende Leistungsbewilligung durch die

Steuerungsstelle Frühförderung.

Folgende Vergütungssätze sind vereinbart:

Die Landespauschale 2-Plus beträgt 58,05 Euro/Std. Die folgenden

Landesmonatspauschalen 3 bis 8 ergeben sich aus einer Multiplikation der

Landespauschale 2-Plus mit dem Faktor 4 und der Anzahl an erbrachten

Wochenstunden zuzüglich der Landesmonatspauschale 2.

(2)

(3)

+-Std./pro Woche Vergütung/pro Monat

Landesmonatspauschale 1 952,63 Euro

Landesmonatspauschale 2 1.353,29 Euro

Landesmonatspauschale 3 +1 1.585,49 Euro

Landesmonatspauschale 4 +2 1.817,69 Euro

Landesmonatspauschale 5 +3 2.049,89 Euro

Landesmonatspauschale 6 +4 2.282,09 Euro

Landesmonatspauschale 7 +5 2.514,29 Euro
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags über die Erbringung und

Vergütung von Komplexleistunge n zur Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung

bedrohter Kinder gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der

Landesmonatspauschale 8 +6 2.746,49 Euro

Folgediagnostik IFF

Fahrkostenzuschlag für die
mobile Leistungserbringung in
der Häuslichkeit

91,12 Euro

16,81 Euro i Besuch
(inkl. Hin- und

Rückfahrt)

lm Zuschlag für die mobile Leistungserbringung in der Häuslichkeit sind alle Kosten

für den Mehraufiruand abgegolten. Der Zuschlag kann zusarnrnen mit den

Landesmonatspauschalen inkl. des Leistungsnachweises (Anlage 2) und Bestätigung

des Personensorgeberechtigten abgerechnet werden.

$ 2 Kostenvei'te!!ung der Rehabilitationsträger

(1) An den Kosten flir Leistungen zur Komplexleistung Frühförderung und Behandltlng

nach g 1 beteiligt sich der Eingliederungshilfeträger in Höhe von 65 % und die

Krankenkassen in HÖhe von 35 %. lJie Eleträge sind tolglich aufgeführt.

(2) Entsprechend der KostenteilunE nach Abs. 1 ist

a. die Landesmonatspauschale 1 mit

- 619,21Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger und

- 333,42 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 001 )

sowie

b. die Landesmonatspauschale 2 mit

- A79,64 Euro gegenüber dem Jugend- oder Fingliederungshilfeträger und

- 473,65 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 002)

sowie

c. die Landesmonatspauschale 3 mit

- 1.030,57 Euro gegenüber dern Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 554,92 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnurnrner 020 1 003)
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Anlage 3: Vergülungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 1'l des Vertrags über die Erbringung und

VergUtung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung

bediohteiKinder durch lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der

Frirhtörderverordnung (FrtthV) vom 01.01.2021

SOWle

d. die Landesmonatspauschale 4 mit

- 1 .181 ,50 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 636,19 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 004 )

sowte

e. die Landesmonatspauschale 5 mit

- 1.332,43 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 717 ,46 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 005)

SOWle

die Landesmonatspauschale 6 mit

- 1.483,36 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 798,73 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 006)

sowte

g. die Landesmonatspauschale 7 mit

- 1.634,29 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 880,00 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 007)

sowie

h. die Landesmonatspauschale I mit

- 1.785,22 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger

und

- 961 ,27 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrcchnungspositionsnurnrncr 0201 008)
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags über die Erbringung und
Vergütung von Komplexleistungen zur Frr.lherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung
bedrohter Kinder durch lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der
Frtihtörderverordnung vom 01.01.2021

SOWIE

der Fahrtkostenzuschlag mit

- 10,93 Euro gegenüber dem Jugend- oder Eingliederungshilfeträger und

- 5,88 Euro gegenüber der für das Kind zuständigen Krankenkasse

(Abrechnungspositionsnummer 020 1 0 1 0)

abzurechnen

$ 3 Rechnungsstellung gegentiber den Krankenkassen

(1) Der nach diesem Vertrag zu vergütende Anteil der Krankenkasse an der

Komplexleistung Frühförderung ist vom Leistungserbringer einmal im Quartal zeitnah

mit der Krankenkasse abzurechnen. Die Leistungsnachweise gemäß Anlage 2 sind -
unbeschadet des Absatzes 10 - beizufügen. Abgerechnet werden dürfen nur

genehmigte, tatsächlich erbrachte und dokumentierte Leistungen.

(2) Der in g 4 Abs. 4 genannte Leistungserbringergruppenschlüssel (AC/TK) lautet

68 04 010

uricj ist zwingend arrzugeben.

(3) Die Rechnungen sind im Allgemeinen 15 Tage nach Quartalsablauf bei der

Krankenkasse oder der von ihr benannten Abrechnungsstelle einzureichen.

(4) Zahlungen an eine durch den Leistungserbringer ermächtigte

AbrechnungsstelleA/eriechnungsstelle setzen voraus, dass den Krankenkassen eine

Ermächtigungserklärung vorliegt. Eine weitere Ermächtigungserklärung setzt den

Widerruf der zuvor erteilten Ermächtigungserklärung voraus. Mit Abgabe der

Ermächtigungserklärung und unverztiglich bei .ieder Anderung hat der

Leistungserbringer nachzuweisen, ob der Abrechnungsstelle eine Vollmacht oder

eine lnkassozession in Form einer Abtretung (Vollabtretung) erteilt wurde. Der

Nachweis über das Vorliegen einer lnkassozession in Form einer Abtretung kann

ersatzweise auch von der AbrechnungsstelleA/errechnungsstelle gegenüber der

Krankenkasse geführt werden. Bestehen Zweifel am lnhalt der

Ermächtigungserklärung, ist die Krankenkasse zu deren Aufklärung nicht verpflichtet.

Unabhängig vom lnhalt der Ermächtigungserklärung erfolgen Zahlungen an eine

AbrechnunEsstelle/ Verrechnungssteile mit schuldbefreiender Wii"kung für die

Krankenkasse, wenn die AbrechnungsstelleA/errechnungsstelle

Originalabrechnungsunterlagen einreicht, es sei denn, den Krankenkassen liegt bei

Eingang der Originalabrechnungsunterlagen ein schrift!icher Widerruf des Leistungs-

erbringers vor. Die schuldbefreiende Wirkung tritt auch dann ein, wenn die

Rechtsbeziehungen zwischen der Abrechnungsstelle/Verrechnungsstelle und dem
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ '1 'l des Vertrags über die Erbringung und

Vergätung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frtthförderung behinderter oder von Behinderung
bedrohter Kinder durch lnterdisziplinäre Friihförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der
Frühlörderverordnung (FrühV) vom O1.01.2021

Leistungserbringer mit einem Rechtsmangel behaftet sind.

(5) Entsteht den Krankenkassen/Leistungserbringern durch die Abrechnung über die

AbrechnungsstelleA/errechnungsstelle ein Schaden, so haften

Leistungserbringer/Krankenkasse und Abrechnungsstelleruerrechnungsstelle

Eesamtschuldnerisch. Forderungen der Krankenkassen/ LeistunEserbringer gegen

den Leistungserbringer/Krankenkasse können gegenüber demselben oder der

Abrechnungsstelle/Verrechnungsstelle aufgerechnet werden.

(6) Die Rechnungen sind innerhalb von 28 Tagen nach Rechnungseingang zu

begleichen. Als Zahltag gilt der Tag der Übersendung von Zahlungsmitteln oder der

Tag der übergabe des Überweisungsauftrages an ein Geldinstitut. lst der Zahltag ein

arbeiisfreier Tag, srl versshiebt er sieh auf den naehfolgenden At'beitstag.

(7) Zahlungen für Leistungen nach diesem Vertrag darf der Leistungserbringer nicht vom

Versicherten fordern.

(8) Forderungen der IFF nach diesem Vertrag dürfen ohne Zustimmung des zuständigen

Reha-Trägers nicht an Dritte abgetreten werden.

(g) Forderungen aus der Erbringung von Kornplexleistungen Frühförderung können nach

Ablauf eines Jahres, gerechnet vom Ende des Monats, in dem sie durchgeführt

worden sind, nicht mehr erhoben werden.

(i0) Die in g 'i Abs. 2 genannten Pauschalen können für jeden Kalendermonat des

(eweiligen) Bewilligungszeitraumes in voller Höhe abgerechnet werden, unabhängig

davon, wie sich die effektiven Einheiten auf die Abrechnungsmonate verteilen. Der

LeistungserbrinEer hat jedoch sicherzustellen (und ggfs. nachzuweisen), dass die

kumulierte Gesamtleistung im Bewilligungszeitraum vertragsgemäß erbracht wird

(worden ist). Für die Landesmonatspauschalen 3 bis I gilt die Leistung gilt als

erbracht, wenn irn Bewilligungszeitraunn über 12 Abrechnungsrnonate zwischen 46 -

50 Einheiten erbracht wurden. Werden im Bewilligungszeitraum weniger als 12

Landesmonatspauschalen in Rechnung gestellt, reduzieren sich die zu erbringenden

Einheiten anteilig.

(1)

$ 4 Datenträgeraustausch nach S 302 SGB V mit den Krankenkassen

Für die Abrechnung gelten die Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen

über Form und lnhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungserbringern

nach g 302 Abs. 2 SGB V (im Folgenden Richtlinien genannt) in der jeweils aktuellen

Fassung. Abrechnungen, die nicht den Richtlinien nach $ 302 SGB V entsprechen,

können von den Krankenkassen abgewiesen werden.
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags i)ber die Erbringung und

VergUtung von Komplexleistungen zur Friiherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung

OeaionteiKinder duich lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der

Friihförderverordnung (FrühV) vom 01.0'l .2021

(2) Nach g 302 Abs. 1 ScB V in Verbindung mit $ 1 Nr. 1.9 der Richtlinien sind die

teistungserbringer der interdisziplinären Frühförderung naeh S 46 SGB lX.

verpflichtet, die Abrechnungen im Wege elektronischer Datenübertragung oder

maschinell veruertbar auf Datenträgern zu übermitteln. Werden die Abrechnungen

nicht im Wege elektronischer Datenübenragung oder maschinell venvertbarer

Datenträger übermittelt, haben die Krankenkassen gem. S 303 Abs. 3 SGB V die

Daten nachzuerfassen. Die durch die Naeherfassung entstehenden Kosten werden

den betroffenen Leistungserbringern von den Krankenkassen durch eine pauschale

Rechnungskürzung von bis zu 5 v. H. des Rechnungsbetrages in Rechnung gestellt,

falls der Leistungserbringer die Gründe für die nicht rnaschinell venrvertbare

Datenübermittlung zu vertreten hat.

(3) Für den Abrechnungsverkehr ist das für den Leistungserbringer maßgebende

institutionskennzeichen (iK) zu veruenden, das von der Arbeitsgemeinschaft

lnstitutionskennzeichen (SVl) beim Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften e. V., Alte Heerstr. 111,53757 St. Augustin vergeben wird.

Das gilt auch, wenn die Abrechnung über eine Abrechnungsstelle erfolgt. Das lK ist

auf der Rechnung durch Schriftgröße und Fettdruck deutlich hervorzuheben.

(4) ln der Abrechnung ist der in der jeweils geltenden Fassung des $ 3 Abs. 2

dieser Anlage 3 (Vergütungsvereinbarung) festgelegte 7-stellige

Leistungserbringergruppenschlüssel (AC/TK) anzugeben. Unter diesem Schlüssel

dürfen ausschließlich die von der Vergütungsvereinbarung umfassten Leistungen

abgerechnet werden. Bei der Abreshnung sind ausscltließlieh die in $ 2 aufgefÜhrten

6-stelligen Abrechnungspositionsnummern zu verwenden.

(5) der Umsetzung sind mit den einzelnen Krankenkassen

g 5 Rechnungsstellung gegeni.lber den Jugend'bzw. Eingliederungshilfeträgern

(1) Der nach dieser Vereinbarung zu vergütende Anteil an der Komplexleistung

Frühförderung ist vom Leistungserbringer einmal im Quartal mit dem örtlichen

Jugend- und Eingliederungshiifeträger abzurechnen. Die Leistungsnachweise sind

beizufügen.

(2) Abrechnungsvoraussetzung ist in jedem Einzelfall die schriftliche

Leistungsbewilligung des zuständigen Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträgers. Die

Entgeltübernahmeerklärungen sollen an den teistungserbringer erfolgen.

(3) Als Abrechnungsunterlagen sind regelmäßig 15 Tage nach Quartalsablauf beim

jeweils zuständigen Träger der Jugend- bzt't. Eingliederungshilfe Bremen und

Bremerhaven Quartalsrechnungen einzureichen. Sie müssen folgende Angaben

erhalten:

Die Einzelheiten

abzustimmen.
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags riber die Erbringung und

Verg-litung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühförderung beh.inderter oder von Behinderung

UediotrteifinOer duich lnterdisziplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der

Frühtörderverordnung (FrühV) vom 01.01.2021

Aktenzeichen der Leistungsbewilligung

Name und Ansehrift des Erziehungsbereohtigten

Name r;ncJ Geburtsclatum cles geförderten Kindes

Beginn der interdisziplinären Frühförderung

(Aktuelle) FörderbedarfsgruPPe

Entgelt (Monat)

Abrechnungszeitraum (von ...bis...)

Rechnungssumme für den Abrechnungszeitraum

Bereits für den Abrechnungszeitraum erhaltene Abschläge

Restforderung für den Abrechnungszeitraum

(kumulierte) Gesamtrechnungssumme seit Maßnahmebeginn

und sollen ais Rechnung enasst sein.

(4) Die in g 1 Abs. 2 genannten Pauschalen können für jeden Kalendermonat des

(eweiligen) Bewilligungszeitraumes in voller Höhe abgerechnet werden, unabhängig

davon, wle sich die effektiven Lelstungsstunden auf die Abrechnungsmonate

verteilen. Der Leistungserbringer hat jedoch sichezustellen (und ggfs.

nachzuweisen), dass die kumulierte Gesamtleistung im Bewilligungszeitraum

vertragsgemäß erbracht wird (worden ist). Der Leistungserbringer hat hierzu eine

fallbezogene und fallübergreifende Dokumentation vorzunehmen. Kann die

kumulierte Gesamtieistung im Bewiliigungszeitraum nicht voilständig erbracht

werden, ist dies in der Abrechnung vom Leistungserbringer zu berücksichtigen. Die

Prüfrechte des örtlich zuständigen Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträgers im

Einzelfall sowie nach S 14 des Vertrages üb,er die Erbringung und VerEütung von

Komplexleistungen bleiben unberührt.

(S) Der zuständige Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträger in Bremen und Bremerhaven

prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit der vorgelegten Rechnungen und

veranlasst die Begleichung berechtigter Forderungen spätestens 30 Tage nach

Rechnungseingang.

(6) Je nach örflichem Zahlungssystem hat der Leistungserbringer entweder Anspruch auf

forgaufende fallbezogene Zahlung der Pauschalen am Anfang eines jeden

Bewilligungsmonats oder zur Sicherstellung der betriebsnotwendigen Liquidität im

Bedarfsfall auf Vorauszahlung eines angemessenen Abschlages auf eine

Quartalsabrechnung.

(7) Zwecks Vereinfachung wird angestrebt, das Abrechnungsverfahren von der

nachträglichen Rechnungslegung durch den Einsatz moderner
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 11 des Vertrags über die Erbringung und

Vergütung von Komplexleistungen zur Fruherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung

bediohteiKinder durch lnterdisziplinäre Frrlhförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der
Frühtörderverordnunq (Früh V) vom 01 .O1.2021

lnformationstechnologie umzustellen auf eine automatisch generierte monatliche

Sollzahlung. Veränderungen werden mit dem teistungserbringer !'eehtzeitig

abgestimmt.

$ 6 Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

(1) Der Leistungserbringer übermittelt bis zum 31.03. eines jeden Jahres die zwischen

Rehaträgern und Leistungserbringern abgestimmte Personalliste für das vergangene

Kalenderjahr. Aus dieser Personalliste gehen hervor: Angewandter Tarif,

Personalnummer, Funktion des Mitarbeiters, Vollzeitäquivalent, Einstellungsdatum,

Austrittsdatum, Arbeitnehmer-Steuerbrutto p.a.

(Z) Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit $ 4 des Gesetzes zur

Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB lX) in der Freien

Hansestadt Bremen zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen'

(1)

(2)

(3)

$ T lnkrafttreten und Kündigung

Die Vereinbärung tritt am 01 .01.2026 in Kraft.

Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Quartals von jedem

im Rubrum genannten Vertragspartner schriftlich gegenüber jedem im Rubrum

genannten Vertragspartner gekündigt werden, frühestens zum 31 .12.2026.

Bis zum Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung gilt die alte

Vergütungsvereinbarung fort.
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Anlage 3: Vergütungs- und Abrechnungsvereinbarung gemäß $ 'l 1 des Vertrags über die Erbringung und

Verg-Utung voÄ Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühförderung beh.inderter oder von Behinderung

nediohteiKinder durch lnterdisliplinäre Frühförderstellen gemäß S 46 SGB lX in Verbindung mit der

Frühförderverordn unq (FrühV) vom 01.01.2021

Bremen,.".63a6

| 5, Apff, 2026
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Anlage 1

zum üertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühfürderung

Leistungsangebotstyp Komplexleistung Früherkennung und Frühförderung
nach S 46 SGB lX l.V.m. S79SGB X als Leistung zur me'
diziniiehen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

1. Kuzbeschreibung Zuständigkeitsübergreifende Erbringung familien- und wohnort-
naher Leistungen der Rehabilitationsträger nach $$ 5 und 6, inkl.

6a zur integrierten ganzheitlichen Erbringung heilpädagogischer
(Teilhabe-) Leistungen gemäß $ 8 FrühV durch interdisziplinäre
Frühförderstellen (lFF) für behinderte und von Behinderung be-

drohte Kinder unter Einbeziehung der Eltern und/oder anderer Be-

zugspersonen und Bezugssysteme sowie des sozialen Umfeldes.
Sie beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Behinderungen,
der Bewältigung oder Linderung von Behinderungen und deren

Folgen.

Es handelt sich immer dann um eine Komplexleistung, wenn im
Sinne des $ 4 BremLRV IFF Leistungen sowohl aus den Berei-

chen der medizinisch-therapeutischen als auch der heilpädagogi-
schen Maßnahmen (nicht nur additiv) am Kind notwendig sind,

um die übergreifend definierten Rehabilitations- und Teilhabeziele
zu erreichen.

Wesentliche Merkmale aller Leistungen der Früherkennung und

Frühförderung sind die Familien- und Lebensweltorientierung so-
wie die Beachtung der Ressourcen von Kind und Familie. Alle Ele-

mente der Leistung werden interdisziplinär und nahtlos in diesen
Kontext eingebunden und sind darauf gerichtet, sowohl die Kom-
petenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
als auch die Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie zu er-
kennen, zu fördern und zu stärken.
Die Lebensraum- und Familienorientierung sichert die Wirksam-
keit von Förderung und Therapie. Diese hängt nicht allein von der
Verbesserung funktioneller Fähigkeiten ab, sondern die Verstän-

digungsprozesse mit den Eltern und dem Kind sind dabeivon er-

heblicher Bedeutung und daher Teil des Angebotes'

2. Rechtsgrundlagen Die Leistungsbeschreibung richtet sich nach den einschlägigen
Regelungen des SGB lX, der FrühV in der jeweils gültigen Fas-

sung und des bremischen Landesrahmenvertrages (BremLRV

lFFfgemäß S 46 SGB lX i.V. mit $ 79 SGB lX und $ 35a SGB Vlll.

3. Personenkreis Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder gemäß $ 2
SGB lX bzw. S 35a SGB Vlll ab Geburt bis zum Schuleintritt für
die nach dem Ergebnis der interdisziplinären Eingangsdiagnostik
grundsätzlich (2.8. zur Vermeidung von Doppelbegutachtungen)
durch die Früherkennungsstellen in Bremen oder Bremerhaven
im Förder- und Behandlungsplan der Rehabilitationsträger eine
integrierte Leistungen zur interdisziplinären Früherkennung und

Frühförderung in Form einer Komplexleistung nach BremLRV IFF

zu erbringen ist.
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LeistungsangebotstYP Komplexleistung Früherkennung und Frühförderung
nach $ 46 SGB lX i.V.m. S?9SGB lX als Leistung zur me'
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

4. Prozessbeteiligte Prozessbeteiligte sind die Mitarbeitenden der interdisziplinäre
Frühförderstellen, die betroffenen Kinder, die Eltern, die Perso-

nensorgeberechtigte bzw. andere vertretungsberechtigte Bezugs-
personen sowie Mitarbeitende von lnstitutionen und Einrichtun-
gen, die an der Erziehung und Förderung wesentlich beteiligt sind.

5. Zielsetzung Ziel und Aufgabe der interdisziplinären Frühförderung im Rahmen

der Komplexleistung ist es,
. eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum

frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und durch gezielte

Förder- und Behandlungsmaßnahmen äuszugleichen oder zu

mildern
. zu eruartende oder bereits eingetretene Folgen und einen

fortschreitenden Verlauf einer drohenden oder manifestierten
Behinderung für die Teilhabe des Kindes in den verschiede-
nen Lebensbereichen durch gezielte Förder- und Behand-
lungsmaßnahmen abzuwenden, zu mindern oder auszuglei-
chen

. die persönliche Entwicklung des behinderten oder von einer
Behinderung bedrohten Kindes ganzheitlich durch gezielte

Förder- und Behandlungsmaßnahmen zu fördern
. die Teilhabe des Kindes am Leben in der Gemeinschaft durch

gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen zu ermögli-
chen

. das Kind auf den Übergang in die Schule vorzubereiten
Dabei werden im Rahmen der individuellen Bedarfsermittlung und

Förderplanung (FuB) sowie im Förder- und Behandlungsplan
nach $ 7 FrühV und in der Leistungserbringung die individuellen

Bedarfe und Förderschwerpunkte des Kindes und der Familie in
den Mittelpunkt gestellt.

6. Leistungen Die interdisziplinäre Komplexleistung Frühförderung umfasst so-
wohl die medizinischen Leistungen nach S 46 SGB lX als auch

die heilpädagogischen Leistungen nach $ 79 SGB lX. Alle Leis-

tungsbestandteile beinhalten grundsätzlich alle Maßnahmen, die

zurEntwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlich-
keit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztli-
chen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen,
psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsbe-
rechtigten. Sie sind gegenüber den Kindern und den Erziehungs-
berechtigten sowie weiteren Beteiligten im Umfeld des Kindes in

einer aufeinander abgestimmten gemeinsamen Leistungserbrin-
gung der Fachkräfte zu erbringen.

Die Komplexleistung Frühförderung umfasst
6.1. das offene, niedrigschwellige BeratungsangeboU die

Anlage I
zum fertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühftirderung
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Anlage I
zum üertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühfürderung

Leistungsangebotstyp Kom plexleistun g Früherkennung und Frühförderu n g

nach S 46 SGB X l.V.m. S79SGB lX als Leistung zur me'
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

6.2. die interdisziplinäre Förderung und Behandlung nach

Förder- und BehandlungsPlan

6.{. Offenes nied-
rigschwelliges Bera-
tungsangeboUErst.
beratung

Das Leistungsangebot umfasst ein offenes Beratungsangebot,
das von den Rehabilitationsträgern anteilig getragenen wird'

Das offene Beratungsangebot erfolgt räumlich in den interdiszip-
linären Frühförderstellen (lFF) in Kooperation mit den sozialpädi-
atrischen Diensten der Gesundheitsämter Bremen und Bremer-

haven und in Kooperation mit weiteren geeigneten Fachdiensten
im Rahmen ihrer originären Aufgaben'

Eltern, Personensorgeberechtigten bzw. andere vertretungsbe-
rechtigte Bezugspersonen, die ein Entwicklungsrisiko bei ihrem

Kind vermuten, erhalten Zugangzu einem offenen, niedrigschwel-
ligen Beratungsangebot. Dieses Beratungsangebot kann vor der
Einleitung einer Eingangsdiagnostik in Anspruch genommen wer-
den. Ein offenes und niedrigschwelliges Beratungsangebot dient
einerseits der Prävention und Früherkennung gnd verhindert an-

dererseits unnötige diagnostische und (herapeutische Maßnah-
men.
Die IFF klärt im Rahmen der offenen Beratung, ob das vermutete
Entwicklungsrisiko des Kindes weitergehender fachlicher Maß-

nahmen bedarf.
Ergebnis der Beratung kann ebenso sein, dass
. eine Vorstellung in einer niedergelassenen kinder- und ju-

gendärztlichen Praxis empfohlen wird, um die Notwendigkeit
äiner Eingangsdiagnostik zur interdisziplinären Frühförderung
nach SGB'lX durch die FEST abklären zu lassen oder

o kein Bedarf für eine weiter gehende Abklärung besteht oder
. eine andere Maßnahme als für die Problemstellung geeigne-

ter erscheint und deshalb angeraten wird.

6.2. lnhalt der interdis-
ziplinären Leistung:

Die Komplexleistung beinhaltet u.A.
6.2.1 Förder- und Behandlungsplanung durch die FEST
6.2.2. F orllaufend e i nterdiszi pli nären Förderplan u n g d u rch d ie I F F

6.2,3 lnterdisziplinäre Förderung und Behandlung
a) medizinisch-therapeutische Leistungen
b) heilpädagogische Leistungen
c) familienbezogene Leistungen (Arbeit mit dem Familiensys-

tem)
d) psychologische und psychosoziale Leistungen

6.2.1. Förder- und Be-
handlungspla-
nung durch die
FEST

Die Erstellung von Empfehlungen eines integrierten Förder- und

Behand lu ngsplans (FuB) erfolgt uf Bas ls der nte rdiszi plinären

D tagnostik nach lcD 1 0 (oder deren Fortschreibu ng nach D 1 1 )

ividuellensowte der nd interd tszr linären Bedarfserm
c

zum
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Anlage I
zum iertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühftirderung

I Internationale Klassifikation der Funktionsfühigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindem und Jugendlichen

Leistungsangebotstyp Komplexleistung Früherkennun g und Frühförderun g

nach S 46 SGB lX i.V.m. S79SGB X als Leistung zur lrl€'
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Tellhabe

Teilhabebedarf nach ICF
merhaven.

durch die FEST Bremen oder Bre-

Der Förder- und Behandlungsplan ist das Ergebnis der interdis-
ziplinären Diagnostik. Er ist bei Bedarf, spätestens aber nach ei-

nem Jahr, zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Alle Leistungen sind darauf ausgerichtet, sowohl die Kompeten-
zen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als

auch die Entwicklungskräfte der Familie zu erkennen, zu fördern
und zu stärken.

Die integrierte Förder- und Behandlungsplanung umfasst die Ein-
gangs- und Folgediagnostik.
Sie leitet die notwendigen Hilfen ein und empfiehlt die Art und den

Umfang der Leistung.
Die Fortschreibung der Empfehlungen zum Förder- und Behand-
lungsplan im interdisziplinären Team erfolgt unter Beteiligung des

Familiensystems.

Die Folgediagnostik findet in der Stadt Bremen in den anerkann-
ten Dependancen oder der IFF in enger Zusammenarbeit zwi-

schen FEST und IFF statt. ln Bremerhaven findet die Folgediag-
nostik in der FEST statt.

6.2.2. Forllaufende ln-
terdisziplinären
Förderplanung
durch die IFF

Die fortlaufende interdisziplinäre Förderplanung im Rahmen der
Komplexleistung umfasst.die Verlaufs-, Förder- und Abschluss-
planung.
Die Förderplanung begleitet - ausgehend von dem integrierten
Förder- und Behandlungsplan (FuB) - den interdisziplinären lnteg-
rations- und Förderprozess. Es können die Empfehlungen aus

dem FuB im Verlauf durch die IFF in Kooperation mit der FEST

an den Bedarf des Kindes angepasst werden. Die Anpassungen
dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Die interdisziplinäre Förderplanung orientiert sich an den Kompo-
nenten des bio-psychosozialen Modells der ICF CY. Sie umfasst
die ganzheitliche Betrachtung des Kindes und bezieht im Sinne

des bio-psychosozialen Verständnisses von Behinderung und

Teilhabeförderung auch stets das Umfeld und das erweiterte so-

ziale System sowie die persönlichen Interessen und Ressourcen
des Kindes mit ein. Schwerpunkte sind z'8.: die Wahrnehmung,
das Spiel, das Sozialverhalten und die psychosoziale Entwick-
lung.
Disinterdisziplinäre Förderplanung beinhaltet überprüfbare För-

deziele und die dafür notwendigen Methoden.
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Leistungsangebotstyp Komplexleistung Früherkennun g und Frühförderu ng
nach $ 46 SGB lX l.V.m. S79SGB lX als Leistung Zur ffie'
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

Gemäß S I Absatz 4 FrühV arbeiten i

stellen nach Erfordernis im Einzelfall
nterdisziplinäre Frühförder-
eng mit dem sozialpädiatri-

schen Zentrum, den örtlichen Früherkennungsstellen, behandeln-
den Azten*innen, Erbringern von Heilmitteln und anderen an der
Frühförderung beteiligten Stellen wie den Öffentlichen Gesund-
heitsämtern und den für die Gesamthilfeplanung nach dem SGB

Vlll bzw. die Gesamtplanung sowie nach dem SGB lX verantwort-
lichen Öffentlichen Trägern der Jugend- und Eingliederungshilfe
sowie zur Teilhabeplanung der Rehabilitationsträger nach $ 19

SGB lX ggf. mit weiteren zuständigen Stellen zusammen.

6.2.3. Interdisziplinäre
Förderung und
Behandlung

Alle Leistungen (2. B. Beratung, Diagnostik, Förderung) sind

handlungs- und alltagsorientiert. Sie sind eingebettet in die Le-

benswelt des Kindes. Die Arbeit der interdisziplinären Frühförder-
stelle findet in Zusammenarbeit mit der Familie und/ oder wesent-
lichen Bezugspersonen des Kindes statt.
Die Förderung wird in der lFF, einer anerkannten Dependance o-

der mobil im häuslichen Umfeld in der Familie je nach Bedarf des

Kindes (aufgrund des FuB) erbracht.

rapeutische Leis-
tungen

Die medizinisch-therapeutischen Leistungen umfassen spezielle
Behandlungsmethoden und Konzepte insbesondere in folgenden
Bereichen:
. Bewegungsförderung
r Kommunikationsförderung
. Förderung von Alltagstätigkeiten
. Förderung der Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten

Dabei werden unter jeweils fachspezifischen Gesichtspunkten
Wahrnehmung, Kommunikation und lnteraktion des Kindes in sei-
nem Umfeld berücksichtigt sowie sein Bedarf an Hilfsmitteln fest-
gestellt bzw. der Gebrauch vorhandener Hilfsmittel gefördert.

lnhalt und Umfang des medizinisch-therapeutischen Anteils der
Komplexleistung Frühförderung orientieren sich zielgruppenspe-
zifisch an den Leistungsbeschreibungen der auf Bundesebene je

Heilmittelbereich zwischen dem Spitzenverband Bund Kranken-
kassen und den für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmit-
telerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundes-
ebene nach $ 125 Abs. 1 SGB V geschlossenen Verträge in der
jeweils gültigen Fassung.

. ergotherapeutische Leistungen
Ergotherapeutische Leistungen bestehen darin, Vorausset-
zungen für sensomotorische, emotionale und soziale Erfah-
rungen zu schaffen, die für die Entwicklung sowie die Hand-
lungskompetenz des Kindes zur Alltagsbewältigung erforder-
lich sind.

Anlage I
zum üertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühörderung
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Anlage I
zum V"ertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühforderung

Leistungsangebotstyp Kom plexleistung Früherkennun g u nd Frühförderu n g

nach S 46 SGB lX l.V.m. S79SGB lX als Leistung ZUr ln€'
dizinlichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

logopädi sche Leistu ngen
Logopädische Leistungen bestehen in der Unterstützung und

Förderung von Kommunikationsbereitschaft und -kompetenz

des Kindäs sowie seiner Ausdrucksmöglichkeiten. Dabei ist

es wesentlich, das lnteresse des Kindes zu wecken und es

zur vielfältigen Kommunikation zu ermutigen.

. physiotherapeutische Leistungen
Physiotherapeutische Leistungen bestehen in der Förderung
dei motorischen Entwicklung des Kindes und/oder in der Hilfe

in der Familie, die Bewegungsmöglichkeiten des Kindes im

Alltag zu erleichtern, zu nutzen und deren Variabilität zu un-

terstützen. Dabei ist es wesentlich, die motorische Eigenakti-
vität des Kindes zu erkennen, anzuregen und zu fördern.

Die erforderlichen medizinisch-therapeutischen Leistungen wer-

den ausschließlich durch Einzelförderung erbracht.

Leistungen Heilpädagogische Leistungen sollen die ganzheitliche Entwick-

lung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pä-

dagogischen Mitteln fördern und anregen. Sie umfassen ange-
passt an den individuellen Bedarf des Kindes insbesondere:
. die Konkretisierung der Förderplanung aus dem Förder- und

Behand lungsplan und die fortlaufende prozessuale Weiterent-
wicklung der vereinbarten Ziele,

. die Berücksichtigung und Weiterentwicklung der vorhandenen
Ressourcen und Fähigkeiten von Kind und Familie,

. die sozial-, heil- und sonderpädagogische Arbeit mit dem Kind

entsprechend seiner Bedarfe und Ressourcen,
. die basale Aktivierung,
. spezielle Maßnahmen der Sinnesschulung,
. die heilpädagogische Spiel- und Kompetenzförderung,
. die psychomotorische Entwicklungsförderung,
. die sonstige Förderung / stärkung der individuellen Ressour-

cen,
. die Stärkung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes durch po-

sitive Spiel- und Lernerfahrung,
. der Einsatz von Hilfen für die Aneignung spezieller lnterakti-

ons- und Kommunikationsmöglichkeiten,
. das Erkennen von Entwicklungskrisen und die rechtzeitige ln-

tervention,
. die psychosoziale und psychologische Unterstützung und För-

derung des Kindes,
. die Vorbereitung des Kindes auf die Aufnahme in eine Kinder-

tageseinrichtung oder die Schule,
. die Unterstützung und Förderung der Entwicklung und Teil-

habe des Kindei in seinem regelmäßigen sozialen Umfeld
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LeistungsangebotstyP Komplexleistung Früherkennung und Frühförderung
nach $ 46 SGB lX i.V.m. S79SGB lX als Leistung zut m€-
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

. die Unterstützung des Kindes zur Vermeidung spezieller Ent-

wicklungsrisiken in der erweiterten Lebenswelt des Kindes,

die Vorbereitung des Kindes auf ergänzende medizinisch-the-
rapeutische Maßnahmen,

. die Dokumentation von Ergebnissen der heilpädagogischen
Diagnostik und Förderung,

. die Dokumentation von Daten und Befunden, unter Berück-
sichtigung, Kontrolle und Fortschreibung derZiele des Förder-
und Behandlungsplanes,

. die Teilnahme an interdisziplinären Teamgesprächen,

. sonstige im Einzelfall erforderliche Hilfen und Leistungen.

Die heilpädagogische Förderung erfolgt in der Regel durch Ein-

zelförderung
Eine Gruppenförderung und Kleingruppenförderung (Schlüssel

1:3, z.B. Psychomotorikgruppen) ist möglich.

c) familienbezogene
Lelstungen (Ar-
beit mit dem Fa-
miliensystem)

Die nachstehenden Einzelleistungen werden mit dem Ziel er-
bracht, die Entwicklungs- und Förderbedarfe des Kindes in sei-

nem familialen Umfeld zu verdeutlichen und einen entwicklungs-
fördernden Umgang des Familiensystems zu unterstützen. Diese

sind
. das Erstgespräch,
. anamnestische Gespräche mit Eltern und anderen berechtig-

ten Bezugspersonen,
. die Berücksichtigung und'Stärkung der Bedarfe des Kindes im

Familienkontext,
. die Bereitstellung und/ oder Vermittlung von lnformationen

über die (drohende) Behinderung bzw. die Erläuterung der
ärztlichen Diagnose und der Entwicklungsperspektiven sowie
der Teilhabebedarfe des Kindes,

. die Erörterung des und Beratung der Familie in Bezug auf den

Förder- und Behandlungsplan sowie die Schwerpunkte und

. Abläufe zu dessen Umsetzung,
. der Austausch über den aktuellen Entwicklungs- und Förder-

prozess des Kindes einschließlich der begünstigenden bzw'

erschwerenden Verhaltens- und Beziehungsfragen, die Anlei-
tung zu bzw. Erarbeitung oder Vermittlung günstiger lnterakti-
onJformen mit dem Kind, die seine Kompetenzentwicklung
Z.B.in sprachlicher, kognitiver, psychischer und sozialer Hin-

sicht fördern sowie sein positives Selbsterleben unterstützen,
o die Anleitung und konkrete Hilfestellung bei der Gestaltung

des Alltags mit dem beeinträchtigten Kind,
. die fortlaufende Beratung, kommunikative und lebensprakti-

sche Anleitung durch Einbeziehung der Eltern in die häusliche
Förderung des Kindes bei besonderer Berücksichtigung und

Förderung der fam iliären Ressourcen,

Anlage I
zum iertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zw Früherkennung und Frühforderung
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Anlage 1

zum üertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühftirderung

LeistungsangebotstyP Kom plexleistung Frü herkennun g und Frühförderun g

naclr$ 46 SGB lX l.V.m. S79SGB lX als Leistung ZUr ln€'
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

r die Einbindung vorhandener Geschwister in bestimmte Spiel

und/oder Lernaktivitäten
. die Beratung und Begleitung der Eltern bei der lntegration

bzw. dem iransfer erfolgreicher Frühfördermaßnahmen in

das erweiterte FamiliensYstem,
o Hilfen zur Unterstützung der Familie bzw' Bezugspersonen

bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
. die Beratung und Unterstützung des Familiensystems bei der

Vorbereitung und Ausgestaltung von Übergängen (2. B. Aut
nähme in die Kita, Übergang zum Schuleintritt, Verknüpfung
mit Erziehungshilfen, Gestaltung des Übergangs von der Kli-

nik nach Hause bei Frühgeborenen oder nach klinischer Be-

handlung
. die lnformation zu und Vermittlung von weiteren oder spezifi-

zierten Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie
ggf. erforderlichen ergänzenden Hilfen außerhalb der Kom-
plexleistung.

d) psychologische
und psychosozi-
ale Leistungen

Die psychologischen und psychosozialen Leistungen bestehen

insbesondere aus
. psychologischer Unterstützung des Kindes, ggfs. Hospitation

im Lebensumfeld des Kindes
r psychologischer und psychosozialer Beratung und Unterstüt-

zung des Familien/U mfeldsYstems
. lntervention bei Krisensituationen
. ggf. Vermittlung psychotherapeutischer Behandlung
Die psychologischen und psychosozialen Leistungen werden un-

ter Einbeziehung der Eltern, Personensorgeberechtigten und an-

deren vertretungsberechtigten Bezugspersonen erbracht.

7. Art, Umfang und
Qualität der Leistung

Art, Dauer und Umfang der Leistungen entsprechen dem indivi-

duellen Hilfebedarf des einzelnen Kindes und werden im Förder-

und Behandlungsplan (FuB) durch die FEST Bremen oder Bre-

merhaven festgäschrieben und in Kooperation mit der IFF nach

ICF CY fortgeschrieben.
Es können äie Empfehlungen aus dem FuB im Verlauf durch die

IFF in Kooperation mit der FEST an den Bedarf des Kindes ange-
passt werden. Die Anpassungen dürfen das Maß des Notwendi-
gen nicht überschreiten.
wiro das Rehabilitations- und Teilhabeziel vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums erreicht, ist die Behandlung unvezüglich zu be-

enden.

Nach Gegebenheit und Erfordernissen des Einzelfalls erfolgt die

Komplexleistung
a)als ambulante Frühförderung in den anerkannten Frühförder-

stellen IFF
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Anlage I

^- V-"n ug über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühltirderung

Leistungsangebotstyp Komptexleistu n g Früherkennun g und Frühförderu n g

nach S 46 SGB lX i.V.m. S79SGB lX als Leistung zur me-
diziniichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

b)als ambulante Frü ng in den anerkannten fachlich und

räumlich geeigneten Dependancen der IFF

c)als mobile Frühförderung im häuslichen Umfeld der Familie

7.1. Offenes Beratungs-
angebot

Zur anteiligen Sicherstellung des offenen Beratungsangebotes
(vgl. Ziff. 5.1) stehen durchschnittlich 2 Stunden je Vollzeitstelle
pro Woche zur Verfügung.

7.2. Medizinisch-thera-
peutische Leistun-
gen

Der Umfang der medizinisch-therapeutischen Leistung beträgt
unabhängig von der Landesmonatspauschale der Heilpädagogik
(vgl. 7.3) durchschnittlich über alle Komplexleistungsmaßnahmen
42 Einheiten im Jahr (Berechnungsgrundlage laut Vertrag) und

richtet sich bedarfsgerecht und individuell nach den FuB' Der zeit-

liche Umfang einer Einheit (Leistungserbringung) beträgt kumu-
liert (mindestens) 45 Minuten.

Die Landesmonatspauschalen können auch abgerechnet wer-
den, sofern die medizinisch-therapeutische Leistung unter folgen-
den Tatbeständen unterbrochen wird:
. Therapiepausen aufgrund von lntervalltherapien
. Abwesenheit des Kindes (krankheits- oder urlaubsbedingt)

7.3. Heilpädagogische
Leistung:

Der Umfang der Heilpädagogischen Leistungen wird in Leistungs-
einheiten (= Stunden) definiert. Der Stundenumfang ist abhängig
von der Einstufung in die jeweilige Landesmonatspauschale
(LMP) I und ll. Er bezieht sich auf die (direkten und indirekten)
Kind bezogenen Leistungen und die individuelle Bedarfsläge im

Rahmen der Pauschale.
ln der Landesmonatpauschale I beträgt der Leistungsumfang 72

Stunden im Jahr (Rechnerisch 1,5 Wochenstunden. x 48 Wochen
p.a.) Die Erbringung dieser Stunden kann im Laufe des Bewilli-
g u ngszeitrau ms bedarfsgerecht fl exi be I g estaltet werden.

ln der Landesmonatspauschale ll beträgt der Leistungsumfang
144 Stunden im Jahr (rechnerisch 3 Wochenstunden x 48 Wo-

chen p.a.) Die Erbringung dieser Stunden kann im Laufe des Be-

willigungszeitraums bedarfsgerecht flexibel gestaltet werden.

lst durch die ärztliche Empfehlung ein Förderbedarf dokumentiert
der erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf der FBG ll ab-
weicht kann ein variabler Zeitzuschlag im Umfang von 1 bis 6

Stunden pro Woche auf den Leistungsumfang der FBG ll berück-
sichtigt werden (= LP ll Plus). Voraussetzung ist eine entspre-
chende gutachterliche Diagnostik mit genauer Bedarfsermittlung.
Entscheidend ist der tatsächliche Bedarf des Kindes unabhängig
davon ob zusätzlich die HPFF-Autismus in Kooperation mit einer
IFF werden soll
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Anlage I
zum üertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zw Früherkennung und Frühfürderung

Leistungsangebotstyp Komplexleistung Früherkenn un g und Frühförderu n g

nach S 46 SGB lX l.V.m. S79SGB lX als Leistung ZUr ln€'
dizinlichen und heilpädagogischen Rehabilitatlon und
Teilhabe

7.4. Familienbezo-
genelpsychologi-
sche und psychoso-
ziale Leistungen

Der Umfang weiterer Leistungen im Rahmen der Komplexleistung
Frühförderung ist je nach individuellem Bedarf des Kindes und

seines Familiensystems zu erbringen.

8. Personelle Ausstat-
tung

Die Qualität der Leistung ist insbesondere über die Anforderung
an die förder- und behandlungsberechtigten Fachkräfte/Berufs-
gruppe definiert.
Die Mindestausstattung mit Fachkräften sowie deren Zusammen-
setzung und die Qualifikation der einzusetzenden Fachkräfte sind

in den Anerkennungsvoraussetzungen des BremLRV IFF in An-

lage 1 .1,2.2 sowie in Anlage 2.3im Einzelnen geregelt.
Die nähere Zusammensetzung der Teamstruktur soll den regio-
nalen Erfordernissen des Standortes, der Größe des Einzugsbe-
reiches sowie den Erfordernissen und Förderschwerpunkten der
aufgenommenen Kinder angepasst werden.

9. Raumkonzept Zur Erbringung der Frühförderung in Form der Komplexleistung
müssen gemäß Anlage 1.1,2.5 und 2.6 zum BremLRV IFF insbe-

sondere die folgenden räumlichen Voraussetzungen erfüllt sein:

o separate Räume für die ambulante Förderung und Behand-
lung der Kinder in der IFF einzeln und in Gruppen;

. gemeinsam nutzbare Räume und Einrichtungen für Elternge-
spräche und Teamsitzungen;

. interdisziplinär nutzbare Räume

. gemeinsam nutzbare sanitäre Anlagen, die auch von Kleinkin-
dern sowie barrierefrei von bewegungsbeeinträchtigten Kin-

dern ungehindert genutzt werden können;
. Gewährleistung der nach BremLRV IFF erforderlichen räumli-

chen Voraussetzungen sowie der Raumausstattung für die

Leistungserbringung in anerkannten Dependancen der lFF.

1 0. Betriebsnotwendige
Anlagen und Aus-
stattung I Sachmittel

bile Ausstattu bereitzuhalten.

Zum Leistungsangebot gehört die Vorhaltung betriebsnotwendi-
ger Anlagen unter Berücksichtigung rechtlicher Vorschriften und

äie nusstattung der Betriebs-, Nutz- und Gemeinschaftsräume mit

lnventar sowie Geräten nach BremLRV IFF und Anlagen, um eine
professionelle Frühförderstelle betreiben zu können, insbeson-
dere
. Für die heilpädagogische Förderung sowie Beratung ist eine

anteilige sach- und zeitgerechte sowie notwendige Ausstat-
tung mitArbeits- und Sachmitteln zu gewährleisten (vgl. hierzu

Anlage zur Leistungsbeschreibung).
. Für die mobile Förderung und Therapie ist eine anteilige mo-
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Anlage 1

zum fertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühftirderung

LeistungsangebotstyP Komplexleistung Früherkennun g und Frühförderu n g

nach S 46 SGB lX l.V.m. S79SGB X als Leislung zur me'
diziniJchen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

o Ausstattung für notwendige fallbezogene datenschutzge-
rechte Dokumentation und Aufbewahrung.

. Ausstattung der Büros mit angemessener EDV

I L Qualitätsentwicklung
und -sicherung

Qualitätsentwicklung und -sicherung der interdiziplinären
Förde rung durch die Konzepti on

Die Konzeption ist die geltende Arbeitsg ru ndlage erner Ei nnch-

tung und wird in festgelegten Abständen
überprüft und fortgeschrieben. Maßnahme
lung und -sicherung wie z.B:
. Interne Beratung und Anleitung,
. Fortbildung,

auf ihre Gu Itigke it hin

n der Qualitätse

. Supervision,

. Regelmäßige Fallberatungen im Team,

. Dokumentation der Entwicklung des Kindes,
o Controlling
o Evaluation,

werden mindestens im Abstand von zwei Jahren in einem Quali-
tätsentwicklungsbericht dokumentiert. Der zu erstellende Bericht

soll insbesondere nachfolgende lnhalte berücksichtigen:

Strukturqualität der IFF:
. Fortschreibung des Leitbildes und der Konzeption
. Qualifikation des Personals
r Aus-, Fort- und Weiterbildung
. Supervision
. Methoden
o Fachliche Vernetzung

Prozessqualität im Rahmen der Maßnahme:
Prozessqualität beschreibt die sicherstellung grundlegender Ele-

mente des Förder- und Behandlungsprozesses inklusive der Dar-

legung der dazu genutzten lnstrumente, Verfahren und Metho-

den.
. systematischen, theoretisch fundierten zielgerichteten Förder-

planung und -dokumentation
o Entwicklungsverlaufskontrolle des Kindes - Erhebung aktuel-

ler Daten im Rahmen der fortlaufenden interdisziplinären För-

derplanung in den IFF
o Leistungsdokumentation für den Leistungsträger

Ergebnisqualität im Rahmen der Maßnahme:
Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertung zum

Grad der Zielerreichung in Bezug auf die Abwendung, Vermei-

dun
bed

Ausgleich oder M inderu ng etc. der behi
Defizite die

g den
am

die
rnn etner Hilfe standen

nde rungc-
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LeistungsangebotstyP Komplexlelstung Früherkennung und Frühförderun g

nach $ 46 SGB lX i.V.m. S79SGB lX als Lelslynq zur me'
dizinlichen und heilpädagogischen Rehabilitation und
Teilhabe

Die Einschätzung der Veränderungen
Fremdbewertung erfolgen, z.B. durch

sollen durch Selbst - und -
Mitarbeiter der IFF und /o-

der Eltern.
. Evaluation der Effektivität der vorgenommenen Maßnahmen

an der Veränderung des Verhaltens und der Funktion des Kin-

des unter Berücksichtigung aller auf die Entwicklung des Kin-

des zusätzlich einwirkenden Faktoren im Rahmen eines Ab-

schlussberichtes der IFF mit Ablauf des Förderzeitraums
. Überprüfung der im FuB formulierten Therapie- und Förder-

ziele und Fortschreibung für den nächsten Zeitabschnitt der

therapeutischen und heilpädagogischen lntervention
. Folgediagnostik durch die FEST: Untersuchung des Kindes

nach demselben Konzept und in derselben Form und Doku-

mentation
Leistungsdokumentation durch den Leistungserbringer: Der
Leistungserbringer hat die Leistung nachvollziehbar anhand
eines Leistungsnachweises gemäß der jeweiligen Vorga-
ben für Bremen und Bremerhaven für den Rehabilitations-

er zu dokuinentieren

12. Leistungsentgelt Die Leistungsentgelte beinhalten alle mit der Leistungserbringung
bei wirtschaftlicher Betriebsführung und sparsamen Mitteleinsatz
notwendigen Personal-, Sach- und lnvestitionskosten und sind

bezogen auf die effektive Arbeitszeit (d.h. nach Abzug aller Aus-

fallzeiten). Mit ihrer übernahme sind sowohl die direkten und in-

direkten Leistungszeiten der heilpädagogischen Förderung als

auch die Zeiten der offenen Beratung abgegolten.

Die Höhe der Leistungsentgelte wird in einer separaten Vergü-

tungsverqinbarung geregelt.

Anlage 1

zum fertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühfärderung
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Vertrag über die Erbringung und Vergütung von Komplexleistungen zur Früherkennung und Frühförderung

behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder durch lnterdisziPlinären Frühförderstellen gemäß S 46 SGB

lX in Verbindung mit der Frühförderverordnung (FrühV) vom 01.01.2021

Anlage 2

Leistungsnachweis

Der kindbezogene Leistungsnachweis der interdisziplinären Frühförderstelle (lFF) enthält

mindestens folgende Daten:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Versicherungsnummer

Name der Reha-Träger

1 . Krankenkasse:.......................'.'...'

2. JugendJEingliederungshilfeträger

I K der interdisziplinären Frühförderstelle

ln der interdisziplinären Frühförderstelle seit

Abrechnungszeitraum

Art der erbrachten Leistung (Hausfrühförderung, interdisziplinäre Frühförderstelle

oder Dependance)

Anzahl der medizinisch.therapeutischen Behandlungskontakte

Anzahl der heilpädagogischen Förderkontakte

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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